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Einleitung

Die eingetragene Genossenschaft (eG) unterliegt als einzige Rechtsform neben 
einer materiellen Gründungsprüfung durch das Registergericht (§§ 11 Abs. 2 
Nr. 3, 11a Abs. 2 GenG) einer wiederkehrenden Pflichtprüfung durch einen ge-
nossenschaftlichen Prüfungsverband (§§ 53 ff. GenG). Letztere erfolgt zwecks 
„Feststellung der wirtschaftlichen Verhältnisse und der Ordnungsmäßigkeit der 
Geschäftsführung“, wofür „die Einrichtungen, die Vermögenslage sowie die Ge-
schäftsführung der Genossenschaft“ zu prüfen sind (§ 53 Abs. 1 S. 1 GenG) – und 
stellt so die umfassendste und intensivste Pflichtprüfung des deutschen Gesell-
schaftsrechts dar1. Hierfür muss die eG nach § 54 S. 1 GenG einem Verband an-
gehören, dem das Prüfungsrecht staatlich verliehen ist.

Der eG kommt heute unverändert große sozioökonomische Bedeutung zu. Das 
zeigt sich bereits daran, dass sie mit rund 22,5 Millionen Mitgliedern die mitglie-
derstärkste wirtschaftliche Organisationsform in der BRD ist.2 So sind ca. drei Vier-
tel aller Bäcker und 90 % aller Metzger Mitglied einer eG. Gleiches gilt für nahezu 
alle Schuhgeschäfte, die damit einen Gegensatz zu den im Filialsystem organisier-
ten Großunternehmen bilden.3 Die hohe wirtschaftliche Bedeutung von Genossen-
schaften zeigt sich besonders bei den – bis zur Novelle 2006 in § 1 Abs. 1 Nr. 1 GenG 
a. F. als „Vorschuß- und Kreditvereine“ genannten – Kreditgenossenschaften, die 
den „dritten Pfeiler“ des deutschen Bankensektors4 bilden. Rund 70 % aller Banken 
in der BRD sind Genossenschaftsbanken5; deren addierte und zuletzt gestiegene Bi-
lanzsumme betrug Mitte 2022 rund 1,16 Milliarden Euro6. Zudem gehören nahezu 
zwei Drittel aller Handwerker, drei Viertel aller Kaufleute sowie rund 80 % aller 
Landwirte einer Kreditgenossenschaft an.7 Die Genossenschaftsbanken machen mit 
rund 18,2 Millionen Mitgliedern8 den größten und finanzstärksten Teil der Genos-
senschaftsorganisation aus. Zu verweisen ist ferner auf die – bis 2006 in § 1 Abs. 1 

 1 Siehe nur Beuthien / Schöpflin, GenG, § 53 Rn. 13.
 2 Stappel, Die deutschen Genossenschaften, 2022, S. 8 (Stand: 30. 9. 2022). Auch die interna-
tionale Bedeutung genossenschaftlicher Kooperationen darf nicht unterschätzt werden: Weltweit 
gab es 2014 etwa 2,6 Millionen Genossenschaften mit rund einer Milliarde Mitgliedern, UN, 
Department of Economic and Social Affairs, Measuring the Size and Scope of the Cooperative 
Economy, 2014, S. 1.
 3 Angaben nach Bonus, Genossenschaften im Jahr 2000, 1987, S. 5.
 4 Kübler / Assmann, Gesellschaftsrecht, 2006, S. 147.
 5 Harbrecht, in: Thiemann (Hrsg.), Die Genossenschaften an der Jahrtausendwende, 2000, 
S. 18 (39).
 6 Stappel, Die deutschen Genossenschaften, 2022, S. 10 (Stand: 30. 6. 2022).
 7 Bonus, Genossenschaften im Jahr 2000, 1987, S. 5.
 8 Stappel, Die deutschen Genossenschaften, 2022, S. 11 (Stand: 31. 12. 2021).
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Nr. 6 GenG a. F. als „Vereine zur Herstellung von Wohnungen“ genannten – Woh-
nungsgenossenschaften, die relevante Akteure am Wohnungsmarkt in der BRD sind: 
Die fast 2.000 Wohnungsgenossenschaften stellen ihren rund 2,9 Millionen Mit-
gliedern ca. 2,2 Millionen Wohnungen zur Verfügung.9 Schließlich hat sich die eG  
auch außerhalb traditioneller genossenschaftlicher Betätigungsfelder in innova-
tiven Wirtschaftszweigen etabliert, etwa im Bereich der erneuerbaren Energien10 
oder im Gesundheitsbereich.11 Zu erwähnen ist auch die DENIC eG, die zentral 
alle „.de“-Domains im Internet registriert und betreibt, sowie die HIS Hochschul-
Informations-System eG, welche – seit Mai 2014 als eG – rund 220 Hochschulen 
im Bereich der Hochschul-IT unterstützt.12

Die genossenschaftliche Pflichtprüfung nach §§ 53 ff. GenG ist somit kein 
„Nischenthema“, sondern – auch für die Praxis – von zentraler Bedeutung. Ihre 
Relevanz folgt aus der Bedeutung der eG: Zum einen sehen die §§ 53 ff. GenG 
zwar Prüfungserleichterungen vor; abweichend von der Abschlussprüfung nach 
§§ 316 ff. HGB ist ihnen aber eine größenabhängige Prüfungsbefreiung fremd. Zum 
anderen sind das genossenschaftliche Pflichtprüfungssystem und die Rechtsform 
eG genossenschaftsrechtlich eng miteinander verbunden. Eine Genossenschaft 
wird ohne Beitrittsbescheinigung eines Prüfungsverbands nicht in das Genossen-
schaftsregister eingetragen (§§ 11 Abs. 2 Nr. 3 Hs. 1, 11a GenG) und damit nicht 
als eG rechtsfähig (§ 13 GenG). Die Verbandsmitgliedschaft zwecks Prüfung ist 
folglich Entstehungsvoraussetzung. Zugleich ist sie Fortbestehensvoraussetzung: 
Scheidet eine eG aus ihrem bisherigen Verband aus und bleibt sie verbandslos, 
wird sie gerichtlich aufgelöst (§ 54a Abs. 2 GenG). Selbst aufgelöste Genossen-
schaften unterliegen weiterhin der genossenschaftlichen Pflichtprüfung (§ 64c 
GenG). Mithin gilt: Jede eG unterliegt stets der genossenschaftlichen Pflichtprü-
fung. Entsprechend fristet nicht nur die Rechtsform eG, die in den einschlägigen 
Lehrbüchern zum Gesellschaftsrecht nur marginal oder gar nicht behandelt wird13, 
in der rechtswissenschaftlichen Forschung wie in der juristischen Ausbildung14 zu 
Unrecht ein Schattendasein. Vielmehr gilt diese Feststellung auch für die genos-
senschaftliche Pflichtprüfung15.

 9 Stappel, Die deutschen Genossenschaften, 2022, S. 17 (Stand: 31. 12. 2021).
 10 Zu den sich seit der Energiewende ausbreitenden Energiegenossenschaften Volz, ZfgG 
2011, 289. Zu Trends bei Neugründungen: Stappel, Die deutschen Genossenschaften, 2022, 
S. 8; ders., ZfgG 2022, 157; ders., ZfgG 2011, 187 (188 ff.).
 11 Mit weiteren Beispielen Lang / Weidmüller / Holthaus / Lehnhoff, GenG, § 1 Rn. 88 f.
 12 50 Jahre HIS, S. 3, https://www.his.de/fileadmin/his/downloads/50_Jahre_HIS.pdf 
[31. 7. 2023].
 13 Bereits Waldecker, Die eingetragene Genossenschaft, 1916, S. V (Zum Geleit): „Neben 
einigen Gelegenheitsschriften gönnt heute nur ein Teil der Lehr- und Handbücher des bürger-
lichen und des Handelsrechts dieser Gesellschaftsform einigen Raum.“ Zum Desinteresse an 
der eG ferner Picker, Genossenschaftsidee und Governance, 2019, S. 1.
 14 Zu Recht die Einbeziehung der eG in die juristische Ausbildung fordernd Kluth, ZRP 2017, 
108 (111).
 15 K. Schmidt, Gesellschaftsrecht, 2002, S. 1271 erörtert die genossenschaftliche Pflichtprü-
fung auf etwa einer Seite seines fast 2.000 Seiten umfassenden Werks. Entsprechend zurückhal-
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Über eine Pflichtprüfung der Genossenschaften wurde bereits vor ihrer Einfüh-
rung im Jahr 1889 heftig gestritten. So sprachen sich bei der Beratung des Geset-
zesentwurfs einige Abgeordnete strikt gegen eine „Zwangsrevision“ der Genossen-
schaften aus, während andere Abgeordnete ihre Einführung befürworteten.16 Auch 
heute ist das Meinungsbild gespalten: Teilweise sieht man das genossenschaftliche 
Prüfungswesen als „Kernstück des deutschen Genossenschaftswesens“17; dieses sei 
ein (Image-)Vorteil und Alleinstellungsmerkmal der Rechtsform eG18 sowie „aus-
gewogen und unverzichtbar“19. Die genossenschaftliche Pflichtprüfung trage seit 
vielen Jahren zur besonderen Insolvenzfestigkeit und damit zur Kreditwürdigkeit 
der eG bei.20 Ihr wird sogar Vorbildcharakter gegenüber der kapitalgesellschafts-
rechtlichen Abschlussprüfung beigemessen.21 Andere Teile in der Literatur sehen 
das genossenschaftliche Pflichtprüfungssystem hingegen rechtsformvergleichend 
als einen Wettbewerbsnachteil der Rechtsform eG – auch im europäischen Kon-
text22. Dieses sei aufgrund der damit verbundenen hohen Kosten und der Pflicht-
mitgliedschaft in einem Prüfungsverband eine potenzielle Gründungsbarriere.23 
Das genossenschaftliche Pflichtprüfungssystem sei eine Ursache dafür, dass die 
Anzahl der Genossenschaften immer weiter abnimmt.24 Vorgeschlagen wurde da-
her, die genossenschaftliche Pflichtprüfung einzuschränken oder aufzuheben.25 
Zuletzt ist die genossenschaftliche Pflichtprüfung (erneut26) dadurch in den Fokus 
der Öffentlichkeit gerückt, dass die Rechtsform eG gezielt für kriminelle Zwecke 
genutzt wurde.27 So wurden etwa im prominenten Fall der Wohnungsgenossen-

tend auch: Grunewald / Müller, Gesellschaftsrecht, 2023, S. 424: etwa eine halbe Seite; Kübler /  
Assmann, Gesellschaftsrecht, 2006, S. 150 f.: etwa eine Seite; Saenger, Gesellschaftsrecht, 2023, 
S. 285 f.: etwa eine Seite. Eingehend zum genossenschaftlichen Prüfungswesen, allerdings je-
weils in die Jahre gekommen: Paulick, Das Recht der eingetragenen Genossenschaft, 1956, 
S. 293 ff.; Letschert, Die genossenschaftliche Pflichtprüfung, 1951, passim.
 16 Vgl. Parisius / Crüger, Das Reichsgesetz, betreffend die Erwerbs- und Wirtschaftsgenos-
senschaften, 1932, S. 25 f.; Schubert, in: Institut für Genossenschaftswesen der Westfälischen 
Wilhelms-Universität / Schubert (Hrsg.), 100 Jahre Genossenschaftsgesetz, 1989, S. 21 (49 f.).
 17 Paulick, Das Recht der eingetragenen Genossenschaft, 1956, S. 297.
 18 Feilcke, Corporate Governance in der Genossenschaft, 2017, S. 380: „Vorteil im Wettbe-
werb der Gesellschaftsformen“.
 19 Großfeld / Noelle, BB 1985, 2145 (2150).
 20 Draheim, Reformreferate, 1956, S. 191 (221); Ott, ZfgG 2010, 113 (114); Schaffland, 
DB 2001, 2599.
 21 Vgl. Peemöller, in: Bösche / Walz (Hrsg.), Wie viel Prüfung braucht der Verein – wie viel 
Prüfung verträgt die Genossenschaft?, 2005, S. 31 (50).
 22 Heß, Die Europäische Genossenschaft und die Reform des Genossenschaftsrechts in 
Deutschland, 2008, S. 344.
 23 Pöhlmann / Fandrich / Bloehs / Fandrich, GenG, Einf. Rn. 8; Harbrecht, in: Thiemann (Hrsg.),  
Die Genossenschaften an der Jahrtausendwende, 2000, S. 18 (53); Rybnikova / Lange, ZfgG 2014, 
265 (277).
 24 Keßler / Kühnberger, ZfgG 2008, 144 (146).
 25 Harbrecht, in: Thiemann (Hrsg.), Die Genossenschaften an der Jahrtausendwende, 2000, 
S. 18 (53); Lucas, Das Genossenschaftsrecht der Niederlande, 2001, S. 230.
 26 Großfeld / Noelle, BB 1985, 2145 (2145).
 27 Holthaus, NZG 2019, 54 (54); ferner die in der Kleinen Anfrage genannten Fälle, BT-
Drs. 19/12478, S. 5 (Frage Nr. 37).


